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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1972

Norm

ABGB §1304 A

ABGB §1315 I

StVO §93 Abs2

Rechtssatz

Eine generelle Haftung für das Verschulden des Bevollmächtigten besteht nur dort, wo sie im Gesetz ausdrücklich

statuiert ist. Der Kraftfahrzeughalter, dessen Kraftfahrzeug durch den Abgang einer Dachlawine beschädigt wurde,

muß sich daher ein allfälliges Mitverschulden seines Sohnes, der das Kraftfahrzeug am Ort des Schadenseintritts

abstellte, nicht anrechnen lassen (Voraussetzungen einer Haftung nach § 1315 ABGB kamen hier nicht in Frage).
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Vgl

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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